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Tatigkeitsherichte der Kommissionen

Kommission Sicherheitspolitik

Divisionario Franco Ballabio, 1. Vizeprisident

B Armee 95
Maggiore SMG Marc-Antoine Tschudi

Im Mittelpunkt der Kommissionsarbeit standen die
Zentrumsgeschiafte EMD, welche in verschiedenen Ar-
beitsgruppen und in unterschiedlicher Besetzung diskutiert
und begleitet wurden. Nachfolgende Zusammenstellung
gibt einen Uberblick zu den behandelten Problemkreisen:

1991 Sicherheitspolitik CH
Bericht 90

Einsatzkonzeption der Armee 95

1992 Riistungsprogramm 92
Finanzen EMD

Volksinitiative: F/A-18
Volksinitiative: 40 Waffenplitze
Volksinitiative: F/A-18

Volksinitiative: 40 Waffenplitze

1993

Militdrgesetz

Neues Dienstreglement 95

Zivildienstgesetz

1994 Schweizer Blauhelmtruppen

Ausbildung in der Armee 95

Revision des Kriegsmaterialgesetzes

Im Verlaufe der Kommissionsarbeit konnte mehrmals
auf die Vorbereitungsarbeiten der Offiziersgesellschaft
Lenzburg und ihres eingespielten Teams zuriickgegriffen
werden. In diesem Sinne mochten wir dem Verbindungsof-
fizier zum alten Vorort, Major i Gst Rolf Furter, und dem
Présidenten der OG Lenzburg, Hauptmann Jorg Bucher,
fiir die Organisation der Vorbereitungsveranstaltungen zu
den Volksabstimmungen im Juni 93 und im Mirz 94 ganz
herzlich danken. Thre Sachkenntnis und Effizienz waren
beispielhaft.

B Der Abstimmungskampf 1993

Die Organisation des Abstimmungskampfes vom
06.06.93 wurde von langer Hand vorbereitet und zusam-
men mit verschiedenen Vereinigungen und Komitees
durchgefiithrt. Unter Fithrung der «Arbeitsgemeinschaft

fur eine wirksame und friedenssichernde Milizarmee»
(AWM) beteiligte sich die SOG an der Koordination des
Abstimmungskampfes auf nationaler Ebene. Der Zentral-
vorstand war in allen Sitzungen der AWM vertreten und
konnte mit Referenten und Dokumentationen, Artikeln
und Interviews vor allem zur sicherheitspolitischen und
militarischen Argumentation Wesentliches beitragen.

Der eigentliche Abstimmungskampf der SOG wurde
aber dezentral, in lokal abgestimmten und von der Basis
getragenen Kampagnen gefithrt. Vielerorts entstanden
kleine Aktionsgruppen, die mit zum Teil sehr originellen
Ideen die notwendigen Finanzen beschafften und vielfil-
tigste Aktivititen entwickelten, die dann zu einem positiven
Ausgang der Abstimmung fithrten. Den absoluten Hohe-
punkt der Kampagne bildete die Manifestation vom 22,
Mai 1993 auf dem Bundesplatz in Bern, an der iiber 30 000
Biirgerinnen und Biirger teilgenommen und damit klar zum
Ausdruck gebracht haben, dass die »schweigende Mehr-
heit» nach wie vor hinter einer starken Landesverteidigung
steht und einem Abbau der Armee in Raten entschieden
entgegentritt. An dieser Stelle mochten wir Major 1 Gst
Gtinther Heuberger (Prasident der AWM) und Hauptmanni
Gst Daniel Heller (Organisator der Berner Manifestation)
fiir ihren Einsatz danken und zum grossen Erfolg gratulie-
ren.

Der Zentralvorstand der SOG hat die klare Ablehnung
der beiden armeefeindlichen Initiativen mit grosser Ge-
nugtuung zur Kenntnis genommen. Die Annahme der bei-
den Initiativen hitte den eingeschlagenen Weg zu einer
glaubwiirdigen Sicherheitspolitik im internationalen Um-
feld nachhaltig behindert und der Glaubwiirdigkeit der
Schweiz schweren Schaden zugefiigt. An die Adresse der
«Gruppe Schweiz ohne Armee» sowie die ihr nahestehen-
den politischen und pazifistischen Kreise wurde festgehal-
ten, dass der Souverin ein weiteres Mal eine deutliche Ab-
sage an schonfirberische und im Kern gefihrliche Initiati-
ven erteilt hat. Das grosse Engagement aller staatstragen-
den Vereinigungen und Organisationen hat dazu gefiihrt,
dass weite Kreise der Bevolkerung erkannt haben, dass eine
innen- und aussenpolitisch glaubwiirdige Sicherheitspolitik
und eine ziigige Umsetzung des grossen Reformpaketes im
Rahmen von Armee 95 ohne entsprechende Bewaffnung
und Ausbildungsplitze nicht realistisch ist. Zudem hat eine
grosse Anzahl von Biirgern klar zu erkennen gegeben, dass
sie genug hat von wiederholten und staatspolitisch frag-
wiirdigen Versuchen, den Staatsbiirger mit verfassungs-
méssig hochst problematischen, riickwirkenden Verfas-
sungsinitiativen an die Urnen zu rufen. Die Verwerfung der
beiden Initiativen bedeutet in diesem Sinn auch ein JA zum
Rechtsstaat, zu geordneten Verhiltnissen und zum Respekt
vor Volksentscheiden.

In den folgenden Monaten und Jahren wird es nun dar-
um gehen, dem EMD auch die notwendigen Finanzen zur
Umsetzung des Volkswillens zu iiberlassen.



B SOG-Seminare

Wihrend der Amtszeit des Vorortes Tessin wurden drei
Seminare durchgefiihrt, die den interessierten Offizieren
und Gisten offenstanden.

SOG-Seminar 1992

Am finften SOG-Seminar vom 21./22. Februar 1992
versammelten sich rund 120 Mitglieder der Kantonal-,
Orts- und Fachsektionen in Interlaken, um zum Thema
«Friede und Sicherheit in Europa - Friede und Sicherheit in
der Schweiz — Die Aufgabe und Stellung der Armee» zu
diskutieren. Im Rahmen der Veranstaltung dusserten sich
namhafte Fachleute wie Prof. Dr. Kurt R. Spillmann, Prof.
Dr. Ernst-Otto  Czempiel, Dr.Anton Thalmann, Prof.
Dr. Lothar Riihl und Bundesrat Kaspar Villiger zu ihrer
Einschiatzung und Beurteilung der sicherheitspolitischen
Entwicklungen in Europa und in der Schweiz. Unter Be-
riicksichtigung der drei Grundoptionen der Schweiz in be-
zug auf ihre Stellung in Europa (Integration, Isolation oder
Kooperation) wurde dann versucht, mogliche Entwick-
lungslinien aufzuzeigen und verschiedene Problemkreise
aufzugreifen. Die Ergebnisse der Tagung wurden im Band 1
der Beitriage der SOG zur Sicherheitspolitik veroffentlicht.

SOG-Seminar 1993

Im Anschluss an die Sitzung des Zentralvorstandes vom
19./20. Februar 1993 fiihrte die SOG in Interlaken ihr Se-
minar zum Thema «Neutralitdt der Schweiz — Ein Sonder-
fall Schweiz?» durch. Die Verantwortlichen hatten sich da-
bei zum Ziel gesetzt, eine Beurteilung der bisherigen und
zukiinftigen Form der schweizerischen Neutralitit vorzu-
nehmen und in diesem Zusammenhang insbesondere die
sicherheits-, armee- und militarpolitischen Aspekte zu be-
leuchten. Nach einer Einfithrung in die geschichtliche,
rechtliche und europiische Dimension der Neutralitat wa-
ren es vor allem die Botschafter Finnlands, Dr. Hendrik
Soderholm, und Schwedens, Krister Wahlbdick, sowie Ad-
miral aD Dieter Wellershoff, die die européischen Kompo-
nenten der Neutralitit ausleuchteten und die Basis fiir das
Referat von Korpskommandant Arthur Liener zum Thema
»Veranderte Neutralititspolitik und deren Auswirkungen
auf die Armee 95» vorbereiteten.

Die Auswertung der Referate und Gruppenarbeiten sind
im Band 2 der Beitriage der SOG zur Sicherheitspolitik ver-
offentlicht worden.

Dank an die Sponsoren der SOG-Seminare

Den verschiedenen Sponsoren, die iiber die letzten
Jahre wiederholt mit namhaften Beitrdgen unsere Ak-
tivititen unterstiitzt haben, mochten wir an dieser
Stelle ganz herzlich danken. Es war sicher nicht selbst-
verstindlich, dass im heutigen, schwierigen wirt-
schaftlichen Umfeld immer wieder Personen und Un-
ternehmen bereit sind, fiir anspruchsvolle Projekte
Geld zur Verfiigung zu stellen. Dennoch ist es unbe-
stritten, dass die konstant hohe Qualitiat unserer Ver-
anstaltungen Anklang und Unterstiitzung erfahren
durfte, was wir als Kompliment und Dankeschon an
die Organisatoren und Mitarbeiter weiterleiten.

SOG-Seminar 1994

Das siebte Seminar der SOG vom 04./05. Mérz 1994 war
dem Thema «Die Armee 95 auf dem Weg ins néchste Jahr-
tausend — Sicherheitspolitische Entwicklungen und Leit-
ideen fiir die Schweizer Armee der Zukunft nach Realisie-
rung der Armee 95» gewidmet. Vor dem Hintergrund der
Umsetzung der Ausbildungs- und Armeereform 95 wurde
versucht, sich mit den neuesten sicherheits- und militirpo-
litischen Entwicklungen sowie den Leitideen fiir die Armee
der Zukunft auseinanderzusetzen. Mit einer Darstellung
der Schweizerischen Sicherheitspolitik im europiischen
Rahmen durch den Delegierten des Bundesrates fiir Rii-
stungskontrolle und Friedenssicherung, Brigadier Josef
Schirli, sowie verschiedenen Beitrigen zu den Anforde-
rungen an die moderne Armee der Zukunft (Britischer Ge-
neral, Oberst 1 Gst Iwan Rickenbacher und Colonel Hervé
de Weck) entwickelte der Vorsteher des EMD, Bundesrat
Kaspar Villiger, seine Leitsitze zum Thema «Armee 95:
Endgiiltige Losung oder Zwischenschritty.

Die Zusammenfassung der entsprechenden Referate
wird im Band 3 der Beitrage der SOG zur Sicherheitspolitik
veroffentlicht.

B Stellungnahmen/ Vernehmlassungen

Stellungnahme zum Armeeleitbild

Der Zentralvorstand der SOG hat mit grosser Befriedi-
gung Kenntnis genommen vom klaren Bekenntnis des Par-
lamentes zum Armeeleitbild 95 (ALB 95). Das neue Ar-
meeleitbild stellt ein solides Fundament fiir die neue, ver-
kleinerte Armee dar und ist so flexibel, dass die Armee 95
den schnellen Verdnderungen der internationalen Lage an-
gepasst werden kann.

Die SOG verlangt nun von Bundesrat und Parlament,
dass sie die finanziellen Mittel fiir die Realisation der Ar-
mee 95 gemiss Finanzplanung bereitstellen: Die verklei-
nerte Armee 95 muss beweglicher sein, dazu ist eine kon-
kurrenzfihige Luftverteidigung mit einem neuen Kampf-
flugzeug (F/A-18) notig. Die Soldaten und Kader der Ar-
mee 95 werden in kiirzeren Ausbildungszeiten Kriegsgenii-
gen erreichen miissen, dazu braucht es deutlich verbesserte
Ausbildungsunterlagen und Waffenplitze. Die Ausgaben
fiir diese Vorhaben wurden massvoll budgetiert, deshalb
weist die SOG weitere Abstriche am Budget des EMD ent-
schieden zuriick.

Vernehmlassung zum Entwurf des Militirgesetzes vom
25.11.92

Die SOG, die als schweizerische Dachorganisation
40000 Offiziere vertritt, begriisst die formale Totalrevision
des alten Bundesgesetzes tiber die Militarorganisation zum
neuen Militérgesetz. Sie stellt fest, dass die Umsetzung der
Armee 95 im rechtlichen Bereich iiber weite Strecken ge-
lungen ist. Die SOG setzt sich fiir eine moglichst rasche In-
kraftsetzung des neuen Militirgesetzes ein, damit die
rechtliche Grundlage fiir die Umsetzungsphase der Armee
95 geschaffen wird. Sie widersetzt sich allfalligen Bestre-
bungen von Organisationen, mittels Referendum die In-
kraftsetzung hinauszuzogern. Eine glaubwiirdige Armee 95
braucht eine solide rechtliche Grundlage, die mit dem alten
Gesetz iiber die Militdrorganisation nicht gegeben wire. In
Anbetracht der grundsitzlich positiven Beurteilung und im
Lichte der im SOG-Diskussionsbeitrag «Sicherheit und
Friedeny aufgestellten Postulate fordert die SOG eine




Uberarbeitung folgender Punkte des Entwurfes zum neuen
Militargesetz:

B Die Aufgaben und Kompetenzen des Generalstabschefs
sind im Rahmen der Neustrukturierung des EMD zu iiber-
priifen. Dabei ist auch die Funktion der Geschiftsleitung
EMD (vormals » Kommission fiir militdrische Landesver-
teidigung KML») zu beriicksichtigen und allenfalls anzu-
passen.

B Die Schaffung einer Militar-Ombudsstelle wird begriisst,
die vorliegende Konzeption ist zu tiberpriifen.

B Die Ausbildungsziele fiir die verschiedenen Armeeauf-
gaben sind im Militargesetz zu definieren.

B Die Grauzone des Ubergangs Assistenz-/ Aktivdienst ist
praziser zu definieren. Die Aufgebotszusténdigkeit fiir den
Assistenzdienst ist dem Bundesrat zu tibertragen. Die Re-
gelung des Einsatzes von Blauhelmtruppen im Militarge-
setz ist im Lichte zunehmend schwieriger werdende Opera-
tionen zu iiberpriifen und allenfalls anzupassen.

B Die Festschreibung der Hochstzahl der Waffenplitze auf
40 ist politisch eine fragwiirdige Vorleistung und eine un-
notige Einschrankung der Handlungsfreiheit.

B Die Festschreibung der Obergrenze der eingeteilten An-
gehorigen der Armee auf die Zahl von 400000 ist im Hin-
blick auf einen allenfalls eingeschrinkten Handlungsspiel-
raum gegeniiber dem Ausland (KSZE) neu zu beurteilen.

Resolutionen und Stellungnahmen zu den Abstimmungen
vom Juni 93

Im Rahmen der Abstimmungsvorbereitungen wurden
im Rahmen der SOG samtliche verfiigbaren Dokumenta-
tionen und Schriften kopiert und an die Sektionen ver-
sandt. Eine Zusammenfassung der entsprechenden Aktivi-
titen wiirde den Rahmen des Tétigkeitsberichtes sprengen.
Zum Ausgang der Abstimmung hat sich die SOG mit meh-
reren Stellungnahmen geédussert.

Mit grosser Genugtuung hat die SOG die klare Ableh-
nung der beiden armeefeindlichen Initiativen zur Kenntnis
genommen. Es gilt nun, den Entscheid des Souverans ohne
Wenn und Aber zu akzeptieren und umzusetzen. Die An-
nahme der beiden Initiativen hitten den eingeschlagenen
Weg zu einer glaubwiirdigen Sicherheitspolitik im interna-
tionalen Umfeld nachhaltig behindert und der Glaubwiir-
digkeit der Schweiz schweren Schaden zugefiigt.

An die Adresse der «Gruppe Schweiz ohne Armee», so-
wie die ihr nahestehenden politischen und pazifistischen
Kreise sei festgehalten, dass der Souverin ein weiteres Mal
eine Absage an schonfirberische und im Kern gefihrliche
Initiativen erteilt hat. Das grosse Engagement aller staats-
tragenden Vereinigungen und Organisationen hat dazu ge-
fithrt, dass weite Kreise der Bevolkerung erkannt haben,
dass eine innen- und aussenpolitisch glaubwiirdige Sicher-
heitspolitik und eine ziigige Umsetzung des Reformpakets
im Rahmen von Armee 95 ohne entsprechende Bewaffnung
und Ausbildungsplétze nicht realistisch ist. Zudem hat eine
grosse Anzahl von Biirgern klar zu erkennen gegeben, dass
sie genug hat von wiederholten und staatspolitisch frag-
wiirdigen Versuchen, den Staatsbiirger mit verfassungs-
maissig hochst problematischen, riickwirkenden Verfas-
sungsinitiativen an die Urnen zu rufen.

Vernehmlassung zum Entwurf des Zivilschutzgesetz und des
Schutzbautengesetzes

Die Umsetzung der im Rahmen des «Bericht 90» defi-
nierten Ziele des Zivilschutzes, die Erweiterung des Aufga-
benspektrums auf die Katastrophen- und Nothilfe darf im

vorliegenden Entwurf des Zivilschutzgesetzes und des
Schutzbautengesetzes als gegliickt bezeichnet werden. Die
Grundidee des uiberarbeiteten Leitbildes wurde konse-
quent umgesetzt und verspricht in der vorliegenden Form
auch den zukiinftigen Anforderungen gerecht zu werden.

Die Milizorganisation des Zivilschutzes wird im Krisen-
und Katastrophenfall nicht mehr gewachsene und einge-
spielte Strukturen und professionelle Organisationen er-
setzen, sondern soll sie im Verbund mit zivilen und militéri-
schen Rettungsformationen unterstiitzen. Davon ver-
spricht sich auch die SOG eine nachhaltige Steigerung der
Leistungsfahigkeit. Der Weg zum leistungsfahigen Zivil-
schutz fithrt deshalb iiber professionelle Trainingszentren,
eine iiberzeugende Kaderausbildung und eine moderne
Ausriistung.

Der Zivilschutz wird sich zwar nach wie vor auf die Ge-
meinden abstiitzen, doch sollen durch die vermehrte Re-
gionalisierung kiinftig Doppelspurigkeiten und Reibungs-
verluste verhindert oder zumindest vermindert werden,
Diesem Leitbild steht nun der Vorschlag des EJPD mit den
konkreten Formulierungen fiir das neue Zivilschutzgesetz
gegeniiber. Angesichts der zunehmend knapperen finan-
ziellen Mittel und der immer kiirzer bemessenen Ausbil-
dungszeit wird sich auch im Zivilschutz die Setzung von
Priorititen aufdrangen. Es ist notwendig, Niitzliches von
absolut Notwendigem zu trennen. Im vorliegenden Ansatz
erkennt die SOG die Bestrebungen, die dringend benotigy
ten Mittel und die unabdingbaren Massnahmen vor allen
im Bereich der Ausbildung bereit- und sicherzustellen und
fordert das Parlament auf, die dazu vor allem benétigten fi-
nanziellen Rahmenbedingungen zu schaffen.

Die SOG unterstiitzt die vorliegenden Gesetzesentwiirfe
und empfiehlt sie, unter Beriicksichtigung folgender Ande-
rungen, zur Annahme.

B Aufnahme des Begriffes
Zweckartikel.

M Die Regelung der Dienstleistungs-Dauer ist den effekti-
ven Bediirfnissen anzupassen. Die Gleichstellung der
Rechnungsfiithrer mit den Zugschefs sind iiber den Dienst-
leistungsumfang oder die Einteilung in eine entsprechende
Funktionsstufe anzustreben. Die Einfithrungskurse fiir Of-
fiziere sind auf zwei Tage zu beschrianken.

B Die Moglichkeit einer Delegation der Ausbildung der
oberen Kader und der hauptamtlichen Instruktoren an ge-
eignete Kantone mit entsprechender Infrastruktur ist zu
iiberpriifen. Ebenfalls sollte die Moglichkeit einer Delega-
tion der Ausbildung von mittleren Kadern und nebenamt-
lichen Instruktoren an geeignete Stidte oder Regionen
iiberdacht werden.

B Die Beschrinkung der Ausbildung auf haupt- und ne-
benamtliche kantonale Instruktoren ist aufzuheben. Ent-
sprechend sind alle nebenamtlichen Instruktoren in die
Ausbildung einzubeziehen.

B Um die Moglichkeit eines Beizuges von Spezialisten ins
Aus- und Weiterausbildungsangebot sicherzustellen, ist die
Zusammenarbeit mit professionellen Organisationen wie z.
B. dem Schweizerischen Roten Kreuz oder dem Samariter-
bund im Gesetz aufzufiihren.

B Bei der Regelung der Ausriistung ist sicherzustellen, dass
nur absolut kompatibles Material beschafft wird. Diesem
Umstand sollte Nachachtung verschafft werden, indem in
Art. 48 die Beschaffung von «... standardisiertem und part-
nerkompatiblem Materialy verlangt wird.

«Assistenzdiensty in den
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Vernehmlassung zum Konzept Militiirsport 95

Die SOG hat zum Konzept Militarsport 95 Stellung ge-
nommen und kann die wesentlichen Ziige des Vorschlages
unterstiitzen. Es fragt sich allerdings, ob mit dem neuen
WK-Rhythmus die Zielrichtung der sportlichen Aktivita-
ten nicht noch mehr auf die Kriegstauglichkeit ausgerichtet
werden miisste. Es kann sicher nicht verlangt werden, dass
die Armee wihrend des WK in zwei Wochen aus untrai-
nierten Soldaten Spitzensportler macht. Dennoch sollten
Wege gefunden werden, um auch bei untrainierten Soldaten
nachhaltige Verbesserungen der korperlichen Fitness zu er-
reichen.

Vernehmlassung zum Zivildienstgesetz

Dem vorliegenden Entwurf zum Bundesgesetz iiber den
Zivildienst kann in seiner Gesamtkonzeption aus folgenden
drei Griinden gefolgt werden:

. @ Die Vorlage dndert nichts am bestehenden Militir-
pflicht-Obligatorium, d. h. der Zivildienst ist keine Alter-
native zum Militérdienst. Er schafft lediglich eine Mog-
lichkeit, Militirdienstverweigerer einen gleichwertigen
Dienst fiir die Gemeinschaft erbringen zu lassen.

B Durch die in der folgenden Zusammenstellung aufge-
fithrten Prizisierung zu den einzelnen Artikeln glauben wir
sicherstellen zu konnen, dass der Wehrdienst gegeniiber
dem Zivildienst nicht unattraktiv wird und somit der Ar-
meebestand auch in Zukunft gesichert bleibt. Wir erachten
Vorschriften zur zeitlich aufgeteilten Leistung des Zivil-
dienstes als absolut zwingend.

B Im Rahmen einer moglichst restriktiven Auslegung der
Bestimmungen zum Status der zivildienstpflichtigen Per-
son, zum Status des Einsatzbetriebes, zu Haftung und
Rechtsschutz sowie zu den Disziplinarverfahren und Straf-
bestimmungen muss sichergestellt werden, dass zivil-
dienstleistende Biirger nicht besser gestellt werden als
Wehrdienstleistende.

Dennoch halten wir fest, dass wir den Bestimmungen
iiber einen moglichst arbeitsmarktneutralen Einsatz der
Zivildienstleistenden und der Gleichbehandlung von Mi-
litdrdienstpflichtigen- und Zivildienstpflichtigen hochste
Aufmerksamkeit schenken werden und legen deshalb Wert
auf eine Beriicksichtigung der entsprechenden Anderungs-
vorschldge und Ergdnzungen:

M Streichung der Variante zu Artikel 1 ZDG. Anwendung
der Grundformulierung: « Wer den Militdrdienst mit seinem
Gewissen nicht vereinbaren kann, leistet einen zivilen Ersatz-
dienst (Zivildienst) nach diesem Gesetz.» Am Primat der
Wehrpflicht muss unter allen Umsténden festgehalten wer-
den. Jede Abschwichung wire verfassungswidrig und ent-
sprache nicht dem Volkswillen.

B Uberpriifung des Vorbehaltes betreffend Beschiftigung
von Zivildienstpflichtigen in Akutspitdlern (Anmerkungen
zu Artikel 4).

B Streichung von Variante 2 zu Artikel 7 ZDG. Beriick-
sichtigung von Variante 7.1: «Der Zivildienst dauert 1,5mal
so lange wie die Gesamtdauer der Ausbildungsdienste nach
Militdrgesetz, welche die zivildienstpflichtige Person nicht
personlich leisten wird.»

B Zur Vermeidung von Missbrauchen wird die Aufnahme
bzw. Anderung von Artikel 7, Absatz 2, in der folgenden
Form beantragt: «Bei der Bemessung der Zivildienstdauer
fiir Offiziere und Unteroffiziere werden mit Ausnahme der
Beforderungsdienste die iibrigen Ausbildungsdienste nicht
beriicksichtigt, die der Betroffene wegen seiner Funktion zu-
sdtzlich hdtte leisten miissen.»

B Um Missbriauche zu verhindern, wie z. B. die Stellung

eines Gesuchs mit dem Zweck eine Dienstverschiebung zu
erzwingen, wird folgende Erginzung vorgeschlagen:
Art. 10, Absatz 3d: «... mindestens einen Zivildiensteinsatz
geleistet hat und auf Gesuch hin zur Militdrdienstleistung zu-
gelassen worden ist.»

B In Zeiten zunehmender Bedrohung nehmen erfahrungs-
gemiiss die Gesuche um Zulassung zum Zivildienst stark zu.
Um dem Bundesrat mehr Handlungsspielraum zu ver-
schaffen, beantragen wir die Aufnahme von zwei Anderun-
gen bzw. Ergédnzungen:

— Artikel 15, Absatz 4: «...
kungspflichtig...»

— Artikel 15, Absatz 5: «Der Bundesrat kann bei einer Be-
drohung von aussen die Einriickungspflicht zum Militdrdienst
anordnen.»

Zusitzlich ist eine Verldngerung der Frist zur Einrei-
chung eines Gesuches auf 12 bis 16 Wochen zu priifen.
B Zur Vereinfachung des Behandlungsablaufes der Gesu-
che schlagen wir vor, Artikel 16, Absatz 2, wie folgt abzu-
andern: «Es hort die gesuchstellende Person an, wenn sich
eine Ablehnung des Gesuches abzeichnet.»

B Um eine Benachteiligung von Militdrdienstpflichtigen
zu verhindern, sollte Artikel 28, Absatz 3, wie folgt abgeén-
dert werden: «Uberstunden, Schicht-, Nacht- und Wochen-
endarbeit diirfen nicht finanziell oder mit Freizeit abgegolten
werden.»

M In Anlehnung an die Begriindung der Anpassung von
Artikel 16 beantragen wir, der Variante 2 fiir Artikel 63.2
den Vorzug zu geben und Absatz 4 wie folgt zu formulieren:
«Beschwerden betreffend Zulassungsverfiigungen entscheidet
die Rekurskommission aufgrund der Akten, es sei denn, die
beschwerdefiihrende Person beantrage eine personliche An-
horung oder es zeichne sich eine Ablehnung der Beschwerde
ab.»

M Die Frage, welche Massnahmen ergriffen werden, wenn
zuwenig Arbeitsstellen fiir Zivildienstpflichtige vorhanden
sind, bleibt leider ungeklirt und sollte auf Gesetzesstufe
geregelt werden.

ist grundsdtzlich nicht einriik-

Vernehmlassung zum neuen DR 95

Dem vorliegenden Entwurf fiir ein neues Dienstregle-
ment kann in seiner Gesamtkonzeption aus nachstehenden
drei Griinden gefolgt werden:

M Das neue Dienstreglement 95 mag aufgrund der neuen
gestrafften Form dem Anspruch eines Breviers fiir den
Wehrmann gerecht werden. Die Philosophie der grund-
satzlichen Trennung zwischen deklaratorischem und dem
juristisch anwendbaren, normativen Teil darf als gelungen
bezeichnet werden. Damit wurde die unbewegliche Zwit-
terlosung im Rahmen des DR 80 aufgegeben und ein we-
sentlicher Schritt, hin zur besseren Verstindlichkeit und
Klarheit geschaffen.

B Durch die in der folgenden Zusammenstellung aufge-
fithrten Prézisierung und Ergéinzung zu den einzelnen Arti-
keln sollte sichergestellt werden konnen, dass dem Wehr-
mann ein Brevier zur Verfiigung steht, in dem er stufenge-
recht all diejenigen Informationen findet, die er fiir seinen
Militérdienst benotigt.

B Als wesentlicher Mangel muss allerdings festgehalten
werden, dass sich im neuen DR 95 keinerlei Hinweise auf
die verschiedenen Formen des Einsatzes finden, wie dies
z.B. im Rahmen des Entwurfs zum Militirgesetz usw. in
den Artikeln 68 ff. der Fall ist. Es ist deshalb unbedingt ein
Abschnitt » Einsatzy ins DR 95 aufzunehmen, der in seinen
Grundziigen zu den Inhalten Einsatzformen, Gewaltni-
veaus, Verhiltnismissigkeit des Einsatzes usw. Stellung
nimmt.
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Wir unterstiitzen den vorliegenden Entwurf zum DR 95
und empfehlen ihn, unter Beriicksichtigung folgender An-
derungen, zur Annahme.

M In Kapitel 3, Artikel 19, ist fiir Ziffer 11 die Variante 2 zu
bevorzugen: «Befehle diirfen nicht darauf abzielen, die Men-
schenwiirde zu verletzen.»

B Einfiigung eines zusitzlichen Artikels im Abschnitt «Die
Einheit und ihr Kader», welche den Zusammenhalt der
Einheit als tragendes Element fir den Erfolg und das
Uberleben hervorhebt. Es ist dabei zu iiberpriifen, ob an
dieser Stelle nicht eine Pflicht zur Wahrung von Wiirde und
Rechten aller Wehrménner, allenfalls eine explizite Bei-
standspflicht in Notlagen, postuliert werden sollte (in Er-
ginzung zum Artikel 82 in Kapitel 8).

B Anderung der Einleitung zum Kapitel 4 im Sinne einer
ausdriicklichen Festsetzung der Prioritdaten im Bereich der
Ausbildung. Ziel der militarischen Ausbildung ist die Fa-
higkeit zur Auftragserfiillung im Krieg und in anderen Kri-
sensituationen, auch unter Einsatz des Lebens (Ubernahme
der Formulierung in Artikel 32).

B Aufnahme eines Artikels, der die verschiedenen Einsatz-
formen der Armee und die entsprechenden Konsequenzen
fur Ausbildung, Einsatz, Verhiltnismissigkeit usw. auf-
zeigt.

B Es ist zu iiberpriifen, ob die verschiedenen didaktisch-
methodischen Hinweise zur Ausbildung in den Artikeln 31,
32, 34 und 35 nicht in einem eigenen Artikel mit entspre-
chender Uberschrift untergebracht werden konnen.

M Es ist zu tiberpriifen, ob die Vorteile einer Vereidigung
am Ende der Rekrutenschule ihren Zweck nicht besser er-
fullen wiirde, als die in Kapitel 8 vorgeschlagene Form.
B In Kapitel 8, Artikel 80, ist fiir Ziffer 2 die Variante 2 zu
bevorzugen: «Befehle diirfen nicht darauf abzielen, die Men-
schenwiirde zu verletzen.»

Stellungnahme zum Blauhelm-Referendum vom 12. 6.1994

Der Zentralvorstand hat am 29. Mirz 1994 zum bevor-
stehenden Referendum gegen das Bundesgesetz iiber
schweizerische Truppen fiir friedenserhaltende Operatio-
nen wie folgt Stellung genommen:

B Der Zentralvorstand der SOG ist fiir die Annahme des
Bundesgesetzes iiber schweizerische Truppen fiir friedens-
erhaltende Operationen anlésslich der Referendums-Ab-
stimmung vom 12. Juni 1994.

B Der Zentralvorstand der SOG erachtet die Strategie des
Bundesrates fiir eine Offnung der schweizerischen Sicher-
heitspolitik, wie sie im Bericht 90, im neuen Armeeleitbild
sowie in dem in der parlamentarischen Beratung stehenden
Militargesetz festgeschrieben ist, als richtig und zukunfts-
weisend.

B Der Zentralvorstand der SOG erwartet, dass der Armee-
auftrag «Beitrag zur Friedensforderungy ausgefithrt und
das entsprechende Mittel eines schweizerischen Blauhelm-
Bataillons bereitgestellt wird. ]

B Der Zentralvorstand der SOG ist der Uberzeugung, dass
die Bereitstellung sowie der Einsatz von freiwilligen
Schweizer Blauhelmen einen solidarischen Beitrag der
Schweiz an die Weltgemeinschaft liefert, eine moderne
Form der Guten Dienste darstellt und mit der Neutralitit
der Schweiz vereinbar ist.

B Der Zentralvorstand der SOG ist der Meinung, dass das
Infragestellen einer der wichtigen Komponenten der Frie-
densforderung durch die Nicht-Annahme der Blaumhelm-
Vorlage am 12. Juni 1994 die Glaubwiirdigkeit und das An-
sehen der Schweiz im Ausland tangieren wiirde. Der Ein-
satz von freiwilligen Schweizer Blauhelmen im Ausland er-
hoht die Sicherheit der Schweiz.

Kommission Information

Colonello SMG Carlo Zoppi

B Kontakte zu den Kantonalen und Fach-Offiziersgesell-
schaften

Wihrend der ersten Hailfte des Mandates konzentrierte
sich die Tatigkeit der Kommission Information auf Besu-
che der Delegiertenversammlungen beziehungsweise der
Generalversammlungen bei Kantonalen Offiziersgesell-
schaften (LU, NW,OW, UR, ZG, TI, SG, TG, SZ,NE, VD,
FR, JU, ZH, BE) und Fach-OG (AVIA-Flieger, AVIA-
Fliegerabwehr, SGOMMT, SGOMFD, OG der Rotkreuz-
Offiziere, SOGAF).

Es kann festgestellt werden, dass die Beteiligung an die-
sen Veranstaltungen befriedigend bis gut ist. Unserer Mei-
nung nach sollte aber der Substanz mehr Spielraum ge-
wihrt werden als dem Formalen.

Um die Kontakte aktiver zu gestalten, sind wir in der
zweiten Hailfte unserer Amtsperiode dazu iibergegangen,
Sitzungen und Zusammenkiinfte auf Stufe der Sektions-
prisidenten zu organisieren (in der Westschweiz, Zentral-
und Ostschweiz). Diese Form der Kontaktnahme sollte in
Zukunft wieder mehr ins Auge gefasst werden, weil die zur
Verfiigung stehende Zeit zu knapp ist, um sie reinen Repri-
sentationszwecken zu opfern. Allenfalls ist die Wiederein-
fithrung der Prasidentenkonferenz zu iiberpriifen, da eine
effiziente Arbeit nur in kleineren Gruppen mit engagierten
und interessierten Teilnehmern moglich ist.

B Informationsbulletin

Das Info-Bulletin der SOG hat den Zweck, iiber die Ak-
tivititen der Zentralorgane der SOG zu informieren. Ins-
gesamt sind, in regelméssigen Abstinden, zwolf Nummern
an die Prisidenten der KOG, der Lokalsektionen der Fach
OG, der zugewandten Gesellschaften sowie an einzelne in-
teressierte Personen verteilt worden (insgesamt 350 Exem-
plare pro Nummer).

Ende 1992 wurde eine Umfrage unter den Adressaten
durchgefiihrt, um Anhaltspunkte iiber die Akzeptanz des
Bulletins zu erhalten. 54,57% der Beteiligten haben die In-
itiative als gut beurteilt; 36,17% als gentigend und 4,25% als
ungeniigend.

Die Erfahrungen mit der Publikation eines dreisprachi-
gen Informationsbulletins hat sich in diesem Sinne sicher
gelohnt und wir werden dem zukiinftigen Vorstand nahele-
gen, auch in Zukunft die schriftliche Kommunikation mit
allen Landesteilen weiterzupflegen.

B Communiqués/Resolutionen

Im Verlaufe der Amtsperiode 1991-1994 wurde jeweils
nach Abschluss des SOG-Seminars, den ordentlichen und
ausserordentlichen Delegiertenversammlungen und zu
verschiedenen Schwerpunkten unserer Arbeit ein Commu-
niqué publiziert. Die Auswertung der Stellungnahmen und
die Beachtung in den Medien wurde verfolgt und ausge-
wertet.
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Dem Bereich der Offentlichkeitsarbeit ist nach den Er-
fahrungen der letzten drei Jahre auch in Zukunft eine ganz
besondere Beachtung zu schenken. Eine sorgfiltige und ge-
zielte Medienarbeit muss geplant und vorbereitet werden
und bei Bedarf durch entsprechende Fachleute iibernom-
men werden. Eine milizmissige Betreuung ohne professio-
nelle Unterstiitzung ist in Zukunft nicht mehr denkbar und
im Sinne eines vorausschauenden Risiko-Managements
nicht zu vertreten.

M Allgemeine Schweizerische Militirzeitschrift (ASMZ)

Auch wihrend unserer Amtsperiode wurde die Proble-
matik des Pflichtabonnements der ASMZ aufgeworfen.
Dazu mochten wir folgendes festhalten: Die ASMZ ist das
offizielle Organ der SOG, und wir tun deshalb gut daran,
dieses optimal auszuniitzen. Die effizienteste Form der
Kommunikation mit unseren Mitgliedern besteht in diesem
Sinne auch in einer modernen, aktuellen und interessanten
Monatszeitschrift. Inwieweit eine Zusammenarbeit mit der
«Revue Militaire Suisse» und der «Rivista Militare della
Svizzera Italiana» moglich ist, bleibt abzuklaren. Der Zen-
tralvorstand hat der Verwaltungskommission der ASMZ
einen entsprechenden Auftrag erteilt und wird die Mitglie-
der zu gegebener Zeit informieren.

Wihrend der Amtsperiode 1991-1994 ist Divisionar
Hans Bachofner als Chefredaktor der ASMZ zuriickgetre-
ten, und an seiner Stelle ist Oberst i Gst Charles Ott gewihlt
worden.

B Kommission Sport

Die ehemalige Kommission SOSM (Schweizerische Of-
fiziers-Skimeisterschaften) wurde in Kommission Sport
umgetauft und anlisslich der Sitzung vom 12.11.93 des Zen-
tralvorstandes mit einem entsprechenden Pflichtenheft
versehen. In Zusammenarbeit mit dem Stab GA wurden
dann auch schon die ersten Schritte zur gemeinsamen
Durchfithrung der Instruktoren-Meisterschaften mit dem
traditionellen Wettkampf der SOSM unternommen (4. bis
6. Mirz 1994 im Raum Brig—-Goms—Rosswald), um Syner-
gien zu erzielen und das Zusammengehorigkeitsgefiihl zwi-
schen Instruktionskorps und Miliz zu stirken.

B Kommission SOG International

Die altbewihrte Kommission REX ist mit Beschluss vom
8.5.93 des Zentralvorstandes in eine Kommission zur Pflege
der internationalen Beziehungen (kurz: SOG Internatio-
nal) umstrukturiert worden. Gleichzeitig sind die entspre-
chenden allgemeinen Weisungen des Zentralvorstandes
verabschiedet worden. In der Zwischenzeit wurde Divisio-
nédr Louis Geiger zum neuen Prisidenten gewihlt, der zu-
sammen mit dem langjdhrigen Sekretir Hauptmann Peter
Bycc{zer das Programm fiir die nichsten Monate festlegen
wird.

Um gewisse Synergien zu nutzen, wurde der Kommis-
sion International auch die Pflege der Beziehungen zur Ga-
minger-Gruppe iibertragen, die seit Jahren mit verschiede-
nen Veranstaltungen die Kontakte zu internationalen Offi-
ziersvereinigungen pflegt.

Verwaltungskommission ASMZ
Oberst Emil Jaeggi

Vorerst gilt es, wieder einmal in Erinnerung zu rufen,
dass die ASMZ deshalb erfolgreich eine Informationsauf-
gabe der SOG erfiillen kann, weil das Abonnement im Mit-
gliederbeitrag der deutschsprachigen Offiziere einge-
schlossen ist. Die hohe Auflage ermdglicht einen sehr be-
scheidenen Abonnementsbeitrag und garantiert hinrei-
chend Mittel fiir die redaktionelle Gestaltung. Die ASMZ
verfiigt heute iiber ein solides wirtschaftliches Fundament.

Der klare Entscheid des Zentralvorstandes der SOG, das
Prinzip «ASMZ fiir Alle» auch in Zukunft weiter gelten zu
lassen, sichert deren Entwicklung.

Die Abonnentenzahl hat in der Berichtsperiode zum er-
sten Mal abgenommen, von rund 34000 auf rund 32 500
Exemplare. Die Ursache dafiir liegt vor allem darin, dass
zunehmend Offiziere, die aus der Dienstpflicht entlassen
werden, auf die Mitgliedschaft in einer OG verzichten. An-
dererseits stellen wir fest, dass sich der aus den Offiziers-
schulen rekrutierende Abonnenten-Nachwuchs erfreulich
entwickelt.

Die Zusammenarbeit mit dem Verlag gestaltete sich in
gewohnt erfreulicher Weise. Allerdings mussten — konjunk-
turbedingt — erhebliche Riickginge im Inseratengeschift in
Kauf genommen werden. Bei gleichbleibender Pachtsum-
me gingen deshalb die Zusatzeinnahmen der Verwaltungs-
kommission aus Inseratenvergiitungen zuriick.

Der Abonnementspreis liegt seit 1991 unveriandert bei
Fr.20.— und darf angesichts der Qualitit der Publikation
auch in Druck und dusserer Erscheinung — nicht zu spre-
chen vom redaktionellen Gehalt — als dusserst giinstig be-
urteilt werden.

In der Chefredaktion ergab sich erneut ein Wechsel. Di-
visiondr Hans Bachofner trat nach zweijihriger engagierten
Tatigkeit, die trotz der kurzen Zeit fiir die ASMZ préagend
waren, zuriick. Die Verwaltungskommission méchte auch
in diesem Bericht Divisionir Bachofner Dank und Aner-
kennung zollen fiir seine Arbeit an der ASMZ und die Im-
pulse, die er ihr verliehen hat. Als Nachfolger wihlte der
Zentralvorstand auf Vorschlag der Kommission den bishe-
rigen Prisidenten, Oberst i Gst Charles Ott. Zum neuen
Prisidenten der Kommission wiederum wihlte der Zen-
tralvorstand den bisherigen Vizeprisidenten, Oberst Emil
Jaeggi.

Die Schriftenreihe ASMZ wurde nach dem Riicktritt ih-
res Chefredaktors, Brigadier aD Hans Ruh, dessen Ver-
dienste hier ebenfalls bestens verdankt seien, in Lizenz an
den Verlag Huber & Co. AG, Frauenfeld iibertragen und
damit deren Kontinuitét sichergestellt.

Kommission SOSM/CSSO/CSSU

Major Rolf Michlig

Die Schweizerischen Offiziers-Skimeisterschaften wur-
den 1979 durch die OG Oberwallis gegriindet. Sie werden




12

seit 1980 als einziger gesamtschweizerischer Wehrsportan-
lass der SOG im Auftrag des Zentralvorstandes durch die
Kommission SOSM in Zusammenarbeit mit lokalen Orga-
nisationskomitees durchgefiihrt. Dieser alljahrliche sport-
liche Anlass fiithrt jeweils bis zu 200 Offiziere unserer Ar-
mee sowie Delegationen befreundeter Organisationen des
In- und Auslandes zum kameradschaftlichen Wettkampf
im alpinen und nordischen Wintersport zusammen.

Im Jahre 1991 wurden die Wettkampfe nach 1983 zum
zweitenmal in Engelberg ausgetragen. 1992 gelangten die
Meisterschaften zum drittenmal im Biindnerland, diesmal
in Davos, zur Durchfithrung (1981 St. Moritz, 1987 Disen-
tis/Mustér). In Davos konnten aus Witterungsgriinden nur
die nordischen Disziplinen ausgetragen werden. 1993 iiber-
nahm Brig zum fiinftenmal die Verantwortung fiir diesen
Wehrsportanlass (Brig—Goms—Rosswald).

War anlédsslich der 15. SOSM 1993 in Brig noch ungewiss,
ob und in welcher Form die Meisterschaften kiinftig ausge-
tragen wiirden, so kann heute dank der grossen Beteiligung
und der Bereitschaft der Sponsoren, die Wettkimpfe wei-
terhin zu unterstiitzen, mit grosser Zuversicht in die sport-
liche Zukunft des zur Tradition gereiften Anlasses geschaut
werden. So fand vom 4. bis 6. Mirz 1994 — wiederum in
Brig—Goms—Rosswald — erstmals gemeinsam mit den Of-
fiziers-Skimeisterschaften auch der Wintermehrkampf des
Instruktionskorps unserer Armee statt. An diesen ersten
Schweizerischen Offiziers- und Instruktoren-Skimeister-
schaften (SOISM) nahmen 128 Vertreter des Instruktions-
korps und 148 Mitglieder der SOG zusammen mit Offi-
ziersdelegationen aus Frankreich, Grossbritannien, Italien
und USA teil.

Kommission SOG International (vormals REX)
Hauptmann Peter Bucher

Zur noch besseren Erfiillung ihres ausserdienstlichen
Weiterbildungsauftrages wurde durch den Zentralvorstand
eine Anpassung der Zielsetzungen der Kommission an die
verdanderten internationalen Umstinde angeordnet. Eine
unter Leitung von Divisionidr zD Hans Bachofner stehende
Arbeitsgruppe wurde mit der Ausarbeitung der nétigen
Grundsatzentscheide beauftragt.

Auf der Basis der Resultate beschloss der Zentralvor-
stand die Bildung einer Kommission fiir internationale Be-
ziehungen — genannt SOG International — und die Auflo-
sung der Kommission REX.

Zielsetzung der Kommission SOG International ist die
Pflege der internationalen Beziehungen der SOG, insbe-
sondere:

B Kontakte zu Offiziersgesellschaften fremder Streitkrifte
zu schaffen und zu unterhalten.

B Militarische Besuchs- und Weiterbildungsreisen zu or-
ganisieren und durchzufiihren.

B Den Zentralvorstand und die Sektionen bei internatio-
nalen Aktivititen zu unterstiitzen.

B Die ausserdienstliche Teilnahme an militirwissen-
schaftlichen Veranstaltungen im In- und Ausland zu orga-
nisieren.

Als Prasident der Kommission wurde Divisionar Louis
Geiger ernannt. Ihm stehen folgende Kommissionsmitglie-
der zur Seite:

B Brigadier Michel Crippa (Vertreter der Romandie)

B Hauptmann Peter Bucher (Vizeprisident)
B Oblt MFD Marisa Dolina (Vertreterin des MFD und des
Tessins).

Ein Vertreter der Deutschschweiz wird zurzeit noch ge-
sucht.

Durch die ehemalige Kommission REX wurden in der
Berichtsperiode folgende Projekte organisiert und durch-
gefiihrt:

1992 Besuch bei den franzosischen Streitkriften (école
d’application de lartillerie & Draguignan, base
d’aéronautique navale d’Hyéres und der «Exposition
Européenne du Matériel de Défense Terrestre» (Eurg
Satory), Paris

1992 Besuch bei der israelischen Armee und Riistungsin-
dustrie

1994 Besuch bei den Streitkriften der Volksrepublik China

Unterstiitzung von Regional- und Fachsektionen fiir ei-
gene Auslandsexkursionen:
B Der Besuch der MFG Ziirich bei der Royal Canadian
Air Force in Bad Sollingen.
B Besuch der KOG Neuenburg in Grossbritannien.
B Beratung von diversen Sektionen bei der Planung von
eigenen Projekten.

Vermittlung von auslandischen Referenten:
B Organisation einer Vortragsreise von Major M. Trahan
(US Army Europe) nach Bern, Weinfelden und Spiez.
B Beratung und Unterstiitzung von 17 Sektionen bei der
Suche nach ausliandischen Referenten.




	Tätigkeitsberichte der Kommissionen

